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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Runderlass für die Bestimmung 
der berechtigten Behörden/Stellen 

zum Führen eines Behördenkennzeichens 
sowie der Zuteilung eines Behördenkennzeichens 

für das Land Brandenburg

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

Abteilung 4, Nr. 8/2026 - Verkehr 
Vom 1. April 2026

Dieser Runderlass regelt die Vergabe der Behördenkennzeichen 
gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1, Satz 6 der Fahrzeug-Zulassungs-
verordnung (FZV) in Verbindung mit Nummer 2 der Anlage 2 
FZV jeweils in der aktuellen Fassung an Behördenfahrzeugen 
der Landesorgane des Landes Brandenburg. Mit diesem Erlass 
werden die beiden bisher in dieser Thematik bestehenden Er-
lasse zur besseren Übersichtlichkeit zusammengeführt und an 
die aktuellen Rechtsgrundlagen und Aufgabenbereiche der Mi-
nisterien angepasst.

1	 Berechtigte zum Führen eines Behördenkennzeichens

(1) Organe des Landes Brandenburg im Sinne des § 9 Absatz 1 
Satz 6 FZV in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit 
Nummer 2 der Anlage 2 FZV und dem Landesorganisations-
gesetz (LOG) in der jeweils geltenden Fassung sind nach 
landesrechtlicher Maßgabe

a)	 der Landtag,
b)	 die obersten Landesbehörden (§ 5 LOG),
c)	 die Landesoberbehörden (§ 7 LOG),
d)	 die Einrichtungen des Landes und Landesbetriebe (§  9 

LOG),
e)	 die im „Verzeichnis der obersten Landesbehörden und deren 

nachgeordneten Behörden und Einrichtungen des Landes 
Brandenburg“ aufgeführten Behörden 
(Veröffentlichung in elektronischer Form gemäß § 10 LOG, 
Behördenverzeichnis | Service Brandenburg),

f)	 die Justizbehörden sowie
g)	 die Landespolizei.

(2) Fahrzeuge weiterer Stellen können nach Maßgabe des 
Bundesverkehrsministeriums und des Ministeriums für Infra-
struktur und Landesplanung im Sinne der Nummer 1 als Be-
hördenfahrzeug eingestuft werden.

(3) Behördenkennzeichen dürfen nicht für Fahrzeuge von 
Behörden der Landkreise und kreisfreien Städte sowie deren 
kreisangehörige Städte und Gemeinden ausgegeben werden.

(4) Fahrzeuge, die für Stellen und Einrichtungen mit rein fis-
kalischen Aufgaben gehalten werden, sind von der Zuteilung 
von Behördenkennzeichen auszunehmen. Für Fahrzeuge von 
Unternehmen des öffentlichen Dienstes, die als selbstständige 
Gesellschaften betrieben werden, sind keine Behördenkenn-
zeichen zuzuteilen.

(5) Die Zuteilung eines Behördenkennzeichens an einen priva-
ten Fahrzeugeigentümer ist ausgeschlossen.

2	 Zulassung von Behördenfahrzeugen

(1) Für die Zulassung der Behördenfahrzeuge der Landesorgane 
ist gemäß Nummer 2 der Anlage 2 FZV die Zulassungsbehörde 
der Stadt Potsdam zuständig. Dieses gilt gemäß Nummer 2 der 
Anlage 2 FZV nicht für die Fahrzeuge der Polizei. Diese wer-
den gemäß Nummer 2 der Anlage 2 FZV durch den Zentral-
dienst der Polizei zugelassen.

(2) Die Zuteilung eines Behördenkennzeichens setzt voraus, 
dass das zugelassene Fahrzeug uneingeschränktes Eigentum 
der Behörde ist und das Fahrzeug dieser uneingeschränkt zur 
Verfügung steht. Leasingfahrzeugen, die bei den im Sinne die-
ser Regelung berechtigten Stellen gehalten werden, kann ein 
Behördenkennzeichen zugeteilt werden.

(3) Die zum Führen eines Behördenkennzeichens berechtigten 
Behörden im Sinne der Nummer  1 dieses Erlasses bedürfen 
zum Zwecke der Zulassung ihrer Fahrzeuge keines gesonderten 
Nachweises über ihren Status als Landesbehörde. Die Zu-
lassungsbehörde Potsdam ist jedoch berechtigt, sich in be-
gründeten Fällen vor Zuteilung eines Behördenkennzeichens 
vom Fahrzeughalter einen Nachweis über die Erfüllung aller 
Voraussetzungen nach diesem Erlass zu fordern.

(4) Die Anerkennung eines Privatfahrzeuges als „Dienst-
fahrzeug“ nach Bundesreisekostenrecht schafft kein Recht 
auf Zuteilung eines Behördenkennzeichens. Zwischen dem 
Bundesreisekostenrecht und der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) bestehen keine rechtlichen oder sachlichen 
Zusammenhänge.

3	 Erkennungsnummern der Behördenfahrzeuge

(1) Gemäß §  9 Absatz  1 Satz  1, Satz  6 FZV in Verbindung 
mit Nummer 2 der Anlage 2 FZV erhalten die Behördenfahr-
zeuge der Landesorgane des Landes Brandenburg folgende Er-
kennungsnummern:

Behörde Unterscheidungs-
kennzeichen

Schlüssel-
nummer

Landtag BBL 1
Ministerpräsident und Staats-
kanzlei

BBL 3

Ministerium des Innern und  
für Kommunales

BBL 4

Ministerium der Justiz und  
für Digitalisierung

BBL 5

Ministerium der Finanzen BBL 6
Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung

BBL 7

Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Klimaschutz und 
Europa

BBL 8
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Einstellung des Verfahrens 
zur Errichtung und zum Betrieb 

eines innovativen Speicherkraftwerkes 
in 03185 Teichland OT Neuendorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 21. April 2026

Die Firma Lausitz Energie Kraftwerke AG, Leagplatz 1 in 03050 
Cottbus beantragte die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grundstück in der 
Gemarkung Neuendorf, Flur 5, Flurstück 133 ein innovatives 
Speicherkraftwerk zu errichten und zu betreiben. Mit Bekannt-
machung im Amtsblatt für Brandenburg vom 24. Januar 2024 
(ABl. S. 46) wurde das Vorhaben unter der Vorhaben-ID Süd-
G01523 öffentlich bekannt gemacht.

Der Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde 
von der Firma Lausitz Energie Kraftwerke AG zurückgenommen.

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 
gemäß § 4 BImSchG wurde eingestellt.

Mit dieser Bekanntmachung gilt die Einstellung den Einwen- 
dern und auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung er-
hoben haben, als bekannt gegeben.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Behörde Unterscheidungs-
kennzeichen

Schlüssel-
nummer

Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und gesellschaft-
lichen Zusammenhalt

BBL 9

Ministerium für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz

BBL 10

Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport

BBL 11

Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur

BBL 12

Brandenburgischer Landes- 
betrieb für Liegenschaften  
und Bauen

BBL 14

(2) Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 7 FZV dürfen die Erkennungs-
nummern dieser Fahrzeuge nur aus höchstens sechsstelligen 
Zahlen bestehen.

4	 Geltungsbereich

(1) Der Erlass gilt für sämtliche Neuvergaben eines Kfz-Kenn-
zeichens gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 FZV sowie für die Vergabe 
eines Kennzeichens bei Halterwechsel gemäß §  15 Absatz  5 
Satz 4 Nummer 4 FZV.

(2) Der örtliche Geltungsbereich erstreckt sich auf das gesamte 
Gebiet des Landes Brandenburg.

5	 Inkrafttreten und aufzuhebende Erlasse

(1) Die Regelung tritt am Tag der Veröffentlichung im Amts-
blatt für Brandenburg in Kraft.

(2) Mit diesem Erlass werden

a)	 der Runderlass „Amtliche Kennzeichen für Kraftfahrzeuge; 
Kennzeichnung der Fahrzeuge der Landesorgane“ vom 
28. Februar 1994 (ABl. S. 351) sowie

b)	 der Erlass über die Erkennungsnummern der Behörden-
fahrzeuge der Landesorgane gem. § 9 Abs. 1 S. 6 FZV vom 
5. April 2024 (im Amtsblatt nicht veröffentlicht)

jeweils aufgehoben.
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Genehmigung zum Vorhaben 
wesentliche Änderung von zwei Windenergieanlagen 

in 14641 Wustermark

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 21. April 2026

Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & 
Co. KG, Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meißen, wurde die Ge-
nehmigung nach § 16 in Verbindung mit § 16b Absatz 7 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem 
Grundstück am Standort 14641 Wustermark in der Gemarkung 
Buchow-Karpzow, Flur  3, Flurstücke  3 und 35 zwei  Wind-
energieanlagen wesentlich zu ändern.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH 
& Co. KG (im Folgenden: Antragstellerin), Dr.-Eberle-
Platz 1 in 01662 Meißen, wird die

Genehmigung

erteilt, zwei Windenergieanlagen (WEA) auf dem Grund-
stück am Standort 14641 Wustermark in der:

Gemarkung:	 Buchow-Karpzow
Flur:	 3
Flurstück:	 3 (WEA 3), 35 (WEA 4)

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. 
genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen wesentlich 
zu ändern.

2.	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der Gebüh- 
ren und Auslagen erfolgen mit gesondertem Bescheid.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Gemäß § 63 Absatz 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-
stellt und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 23. April 2026 bis einschließlich 6. Mai 2026 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß §  63 Absatz  2 BImSchG, dass der  
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50  Metern nach §  80  
Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 



389Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 15 vom 22. April 2026

Unfallkasse Brandenburg

Außerkraftsetzung von Unfallverhütungsvorschriften 
der Unfallkasse Brandenburg

Bekanntmachung der Unfallkasse Brandenburg 
Vom 20. November 2025

Auf der Grundlage des §  15 Absatz  1 Sozialgesetzbuch  VII 
(SGB VII) hat die Vertreterversammlung der Unfallkasse 
Brandenburg in ihrer Sitzung am 20. November 2025 in Frank-
furt (Oder) beschlossen:

Die Unfallverhütungsvorschrift

-	 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV  
Vorschrift 2)

wird mit Wirkung zum letzten Tag des Monats der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt für das Land Brandenburg für die 
Mitglieder der Unfallkasse Brandenburg außer Kraft gesetzt.

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

Herr Dr. Matthias Forche

Genehmigung

Die Außerkraftsetzung der vorstehenden Unfallverhütungsvor-
schrift

-	 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV  
Vorschrift 2)

wird genehmigt.

Potsdam, den 16. März 2026
Az.: 07-15-3004/2018-004/010

Ministerium für Gesundheit und Soziales 
des Landes Brandenburg

Im Auftrag
(Siegel)

Dr. Andrea Martin

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Unfallkasse Brandenburg

Inkraftsetzung von Unfallverhütungsvorschriften 
der Unfallkasse Brandenburg

Bekanntmachung der Unfallkasse Brandenburg 
Vom 20. November 2025

Auf der Grundlage des §  15 Absatz  1 Sozialgesetzbuch  VII 
(SGB VII) hat die Vertreterversammlung der Unfallkasse 
Brandenburg in ihrer Sitzung am 20. November 2025 in Frank-
furt (Oder) beschlossen:

Die Unfallverhütungsvorschrift

-	 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV  
Vorschrift 2)

wird am ersten Tag des auf die öffentliche Bekanntmachung im 
Amtsblatt für das Land Brandenburg folgenden Monats für die 
Mitglieder der Unfallkasse Brandenburg in Kraft gesetzt.

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

Herr Dr. Matthias Forche

Genehmigung

Die Inkraftsetzung der vorstehenden Unfallverhütungsvor-
schrift

-	 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV  
Vorschrift 2)

wird genehmigt.

Potsdam, den 16. März 2026
Az.: 07-15-3004/2018-004/009

Ministerium für Gesundheit und Soziales 
des Landes Brandenburg

Im Auftrag
(Siegel)

Dr. Andrea Martin

S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West
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Erstes Kapitel: 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift bestimmt näher die Maß-
nahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus dem 
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) er-
gebenden Pflichten zu treffen hat.

§ 2 
Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte 
sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der in 
den §§ 3 und 6 Arbeitssicherheitsgesetz bezeichneten Aufgaben 
schriftlich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu 
bestellen. Der Unternehmer hat auf Verlangen nachzuweisen, 
wie er die Verpflichtung nach Satz 1 erfüllt hat.

(2) Bei Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten richtet sich der 
Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung nach Anlage 1.

(3) Bei Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten gelten die Be-
stimmungen nach Anlage 2.

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann der Unternehmer 
nach Maßgabe von Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell 
wählen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden 
ist und die Zahl der Beschäftigten bis zu 50 beträgt.

(5) Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten sind jähr-
liche Durchschnittszahlen zugrunde zu legen; bei der Berechnung 
des Schwellenwertes in den Absätzen  2, 3 und 4 sind Teilzeit-
beschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von

-	 nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5
-	 von mehr als 20 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75
-	 von mehr als 30 Stunden mit 1,0

zu berücksichtigen.

(6) Der Unfallversicherungsträger kann im Einzelfall im Einver-
nehmen mit der nach § 12 Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen 
Behörde Abweichungen von den Absätzen 2, 3 und 4 zulassen, 
soweit im Betrieb die Unfall- und Gesundheitsgefahren vom 
Durchschnitt abweichen und die abweichende Festsetzung mit 
dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Als Vergleichsmaß-
stab dienen Betriebe der gleichen Art.

(7) Die Beschäftigten sind über die Art der betriebsärztlichen 
und sicherheitstechnischen Betreuung sowie die bestellten Be-
triebsärztinnen oder Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit zu informieren.

§ 3 
Arbeitsmedizinische Fachkunde

Der Unternehmer kann die erforderliche arbeitsmedizinische 
Fachkunde als gegeben ansehen bei Ärztinnen und Ärzten, die 
nachweisen, dass sie berechtigt sind,

DGUV Vorschrift 2

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Brandenburg hat 
in ihrer Sitzung am 20.  November 2025 folgende Unfallver-
hütungsvorschrift beschlossen:

Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
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(1) die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“

oder

(2) die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“

zu führen.

§ 4 
Sicherheitstechnische Fachkunde

(1) Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheits-
technische Fachkunde von Fachkräften für Arbeitssicherheit als 
nachgewiesen ansehen, wenn diese den in den Absätzen 2 bis 6 
festgelegten Anforderungen genügen.

(2) Sicherheitsingenieurinnen und Sicherheitsingenieure er-
füllen die Anforderungen, wenn sie

1.	 berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieurin oder 
Ingenieur zu führen oder einen Bachelor- oder Master-
abschluss der Studienrichtung Ingenieurwissenschaften er-
worben haben,

2.	 danach eine praktische Tätigkeit in diesem Beruf mindes-
tens zwei Jahre lang ausgeübt

und
3.	 einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern 

veranstalteten Qualifizierungslehrgang zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit oder einen entsprechenden staatlich oder 
von Unfallversicherungsträgern anerkannten Qualifizierungs-
lehrgang eines anderen Qualifizierungsträgers mit Erfolg ab-
geschlossen haben.

Sicherheitsingenieurinnen und Sicherheitsingenieure, die auf- 
grund ihrer Hochschulausbildung berechtigt sind, die Berufs-
bezeichnung „Sicherheitsingenieurin oder Sicherheitsinge- 
nieur“ zu führen und eine einjährige praktische Tätigkeit als 
Ingenieurin oder Ingenieur ausgeübt haben, erfüllen ebenfalls 
die Anforderungen.

(3) In der Funktion als Sicherheitsingenieurin oder Sicherheits-
ingenieur können auch Personen tätig werden, die über gleich-
wertige Qualifikationen verfügen. Ihr Einsatz in der Funktion 
als Sicherheitsingenieurin oder Sicherheitsingenieur im Be-
trieb erfordert eine Zulassung im Einzelfall nach § 7 Absatz 2 
Arbeitssicherheitsgesetz durch die zuständige Behörde.

(4) Sicherheitstechnikerinnen und Sicherheitstechniker erfüllen 
die Anforderungen, wenn sie

1.	 eine Prüfung als staatlich anerkannte Technikerin oder 
staatlich anerkannter Techniker erfolgreich abgelegt haben,

2.	 danach eine praktische Tätigkeit als Technikerin oder Tech-
niker mindestens zwei Jahre lang ausgeübt

und
3.	 einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern ver- 

anstalteten Qualifizierungslehrgang zur Fachkraft für Arbeits-
sicherheit oder einen entsprechenden staatlich oder von 
Unfallversicherungsträgern anerkannten Qualifizierungs-
lehrgang eines anderen Qualifizierungsträgers mit Erfolg ab-
geschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Prüfung als staatlich 
anerkannte Technikerin oder staatlich anerkannter Techniker 
mindestens vier Jahre lang als Technikerin oder Techniker oder 
in gleichwertiger Funktion tätig war und einen Qualifizierungs-
lehrgang nach Satz 1 Nummer 3 mit Erfolg abgeschlossen hat.

(5) Sicherheitsmeisterinnen und Sicherheitsmeister erfüllen die 
Anforderungen, wenn sie

1.	 die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben,
2.	 danach eine praktische Tätigkeit als Meisterin oder Meister 

mindestens zwei Jahre lang ausgeübt
und
3.	 einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern ver- 

anstalteten Qualifizierungslehrgang zur Fachkraft für Arbeits-
sicherheit oder einen entsprechenden staatlich oder von 
Unfallversicherungsträgern anerkannten Qualifizierungs-
lehrgang eines anderen Qualifizierungsträgers mit Erfolg ab-
geschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung 
mindestens vier Jahre lang als Meisterin oder Meister oder in 
gleichwertiger Funktion tätig war und einen Qualifizierungs-
lehrgang nach Satz 1 Nummer 3 mit Erfolg abgeschlossen hat.

(6) Personen mit einem Studienabschluss in Physik, Chemie, 
Biologie, Humanmedizin, Ergonomie, Arbeits- und Organi- 
sationspsychologie, Arbeitshygiene oder Arbeitswissenschaft 
erfüllen als gleichwertig qualifizierte Personen entsprechend 
Absatz 2, 3, 4 oder 5 die Anforderungen, wenn sie

1.	 das jeweilige Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen 
haben,

2.	 danach eine praktische Tätigkeit in einem Beruf, der das 
jeweilige Hochschulstudium voraussetzt, mindestens zwei 
Jahre lang ausgeübt

und
3.	 einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern 

veranstalteten Qualifizierungslehrgang zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit oder einen entsprechenden staatlich oder 
von den Unfallversicherungsträgern anerkannten Quali-
fizierungslehrgang eines anderen Qualifizierungsträgers 
mit Erfolg abgeschlossen haben.

Zusätzlich bedarf es einer Zulassung im Einzelfall nach § 7 Ab-
satz  2 Arbeitssicherheitsgesetz durch die zuständige Behörde, 
wenn die Berufsbezeichnung „Ingenieurin oder Ingenieur“ nicht 
geführt werden darf und die Person an Stelle einer Sicherheits-
ingenieurin oder eines Sicherheitsingenieurs tätig werden soll.

(7) Der Qualifizierungslehrgang nach den Absätzen 2, 4, 5 und 
6 umfasst die Lernfelder 1 bis 5 (branchenübergreifende Quali-
fizierung) und das Lernfeld  6 (branchenspezifische Qualifi- 
zierung) inklusive der begleitenden Praktikumsphasen. Bestand-
teile des Lernfeldes 6 sind die nachfolgenden Rahmenthemen: 
Betriebsartenspezifische Aufgaben/Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst unter Berücksichtigung der typischen Organisations-
strukturen.

(8) Bei einem Wechsel einer Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, die das Lernfeld  6 (branchenspezifische Qualifizierung) 
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entsprechend den Festlegungen eines anderen Unfallver-
sicherungsträgers absolviert hat, in eine andere Branche, hat der 
Unternehmer dafür zu sorgen, dass die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit die erforderlichen branchenspezifischen Kenntnisse 
durch Fortbildung erwirbt. Die Unfallkasse Brandenburg ent-
scheidet über den erforderlichen Umfang an Fortbildung unter 
Berücksichtigung der Inhalte ihres Lernfeldes 6 und der bereits 
bestehenden Kompetenzen der Fachkraft für Arbeitssicherheit.

§ 5 
Bericht

Der Unternehmer muss die gemäß § 2 dieser Unfallverhütungs-
vorschrift bestellten Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte 
sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit verpflichten, über die 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben regelmäßig elektronisch 
oder schriftlich zu berichten. Die Berichte sollen auch über 
die Zusammenarbeit der Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte 
sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der gegebenenfalls 
eingesetzten Personen mit spezieller Fachkompetenz Auskunft 
geben. Zudem müssen die Berichte Nachweise über die von 
Betriebsärztinnen oder Betriebsärzten sowie Fachkräften für 
Arbeitssicherheit absolvierten Fortbildungen enthalten, die zur 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich sind.

§ 6 
Nutzung von digitalen Informations-  
und Kommunikationstechnologien

(1) Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung 
muss grundsätzlich in Präsenz erbracht werden. Die Leis-
tungen können unter Nutzung digitaler Informations- und 
Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn die betrieblichen 
Verhältnisse bekannt sind. Diese Art der Betreuung ist durch 
die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt sowie die Fachkraft 
für Arbeitssicherheit persönlich zu erbringen. Diese Art der 
Betreuung ist nicht möglich, wenn Sachgründe eine betriebs-
ärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung in Präsenz im 
Betrieb erfordern.

(2) In der Betreuung nach § 2 Absatz 2 und 3 dieser Unfallver-
hütungsvorschrift ist die Nutzung digitaler Informations- und 
Kommunikationstechnologien jeweils bis zu einem Drittel der 
Leistungen möglich, wenn der Betrieb durch eine Erstbegehung 
bekannt ist und die jeweils notwendigen Voraussetzungen für die 
Anwendung von digitalen Informations- und Kommunikations-
technologien vorliegen. Der Anteil der unter Nutzung digitaler 
Informations- und Kommunikationstechnologien erbrachten 
betriebsärztlichen oder sicherheitstechnischen Leistungen kann 
bei einer Betreuung nach § 2 Absatz 2 und 3 dieser Unfallver-
hütungsvorschrift ein Drittel übersteigen, wenn im Betrieb die 
Organisation von Sicherheit und Gesundheit umgesetzt ist, eine 
aktuelle Gefährdungsbeurteilung vorliegt und umgesetzt ist und 
das Vertragsverhältnis mit der bestellten Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, dem bestellten Betriebsarzt beziehungsweise der Be-
triebsärztin oder dem verpflichteten überbetrieblichen Dienst 
mindestens seit zwei Jahren besteht. Die Nutzung digitaler In-
formations- und Kommunikationstechnologien darf einen Anteil 
von 50 Prozent der Gesamtleistungen nicht überschreiten.

(3) In der anlassbezogenen Betreuung nach § 2 Absatz 4 dieser 
Unfallverhütungsvorschrift entscheidet der Unternehmer auf 

Grundlage seiner Gefährdungsbeurteilung über Art und Um-
fang der Nutzung digitaler Informations- und Kommunikations-
technologien.

(4) Bei der Beratung zu speziellen Fachthemen durch Personen 
mit entsprechender Fachkompetenz, die nicht über eine Quali-
fikation als Betriebsärztin oder Betriebsarzt oder als Fachkraft 
für Arbeitssicherheit verfügen, gilt Absatz 3 entsprechend.

(5) Die Leistungserbringung unter Nutzung von digitalen In-
formations- und Kommunikationstechnologien ist im Bericht 
gemäß §  5 dieser Unfallverhütungsvorschrift zu dokumentie- 
ren.

Zweites Kapitel: 
Übergangsbestimmungen

§ 7 
Übergangsbestimmungen

(1) Sofern Ärztinnen oder Ärzte oder Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit nach einer vor dem Inkrafttreten dieser Unfallver-
hütungsvorschrift geltenden Fassung dieser Unfallverhütungs-
vorschrift ihre arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische 
Fachkunde erfolgreich erworben haben, kann der Unternehmer 
die in dieser Unfallverhütungsvorschrift insoweit geforderte 
Fachkunde als gegeben ansehen.

(2) entfällt

(3) Die Verpflichtung nach § 5 Satz 3 gilt ab 1. Januar 2029, 
wenn in Verträgen, die zwischen dem Unternehmer und

-	 Betriebsärztinnen oder Betriebsärzten,
-	 Fachkräften für Arbeitssicherheit oder
-	 überbetrieblichen Diensten

vor dem 1.  Januar 2026 geschlossen wurden, insoweit keine 
oder abweichende Regelungen enthalten sind.

Drittes Kapitel: 
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

§ 8 
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am ersten Tag des auf die 
Veröffentlichung folgenden Monats in Kraft. Sie ersetzt die bis-
herige Fassung der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ vom 1. Oktober 2011.

Anlage 1 
(zu § 2 Absatz 2 DGUV Vorschrift 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung 
in Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten

I.	 Allgemeines (Abschnitt I)

Wesentliche Grundlage von Art und Umfang der betriebsärzt-
lichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage  1 
sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen für Sicherheit 
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und Gesundheit der Beschäftigten sowie die Aufgaben gemäß 
den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssicherheitsgesetz.

Die zu erbringende betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Betreuung umfasst die Unterstützung des Unternehmers bei 
der Erstellung und Aktualisierung der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen (Gefährdungsbeurteilung) und die Durchführung 
anlassbezogener Betreuungen. Die Inhalte der Betreuung kön-
nen kombiniert werden.

Bei der Erstellung bzw. der Aktualisierung der Gefährdungs-
beurteilung muss der Sachverstand von Betriebsärztinnen oder 
Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit ein-
bezogen werden. Dies kann dadurch geschehen, dass die oder 
der Erstberatende den Sachverstand des jeweils anderen Sach-
gebietes hinzuzieht.

Die Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung ist bei maß-
geblicher Änderung der Arbeitsbedingungen, spätestens aber 
nach 3 Jahren zu wiederholen.

II.	 Anlassbezogene Betreuung (Abschnitt II)

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen An-
lässen durch eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt oder 
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenspezifischen 
Kenntnissen in Fragen der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes betreuen zu lassen.

Insbesondere bei folgenden Anlässen hat der Unternehmer zu 
prüfen, ob eine Betreuung durch die Betriebsärztin oder den 
Betriebsarzt, durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder 
durch beide Professionen erforderlich ist:

-	 Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und 
Gesundheitsgefahren bei der Arbeit,

-	 Erstellung von Notfall-, Hygiene-, Pandemie- und Alarm-
plänen,

-	 Erforderlichkeit der Durchführung sicherheitstechnischer 
Überprüfungen und Beurteilungen von Anlagen, Arbeits-
systemen und Arbeitsverfahren,

-	 grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und 
Schichtsystemen,

-	 Erforderlichkeit der Durchführung der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge,

-	 Gefährdungen durch Personen, die sich und andere ge-
fährden, insbesondere durch einen Rauschzustand oder ein 
aggressives Verhalten,

-	 Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung 
und Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderun- 
gen und der (Wieder-)Eingliederung von Rehabilitanden,

-	 Häufung gesundheitlicher Probleme,
-	 Auftreten posttraumatischer Belastungszustände,
-	 die Gefahr einer Pandemie,
-	 spezielle demographische Entwicklungen im Betrieb.

Anlassbezogene Beratungen zu speziellen Fachthemen können 
im Einzelfall auch durch Personen mit entsprechender Fach-
kompetenz erbracht werden, die nicht über eine Qualifikation 
als Betriebsärztin oder Betriebsarzt oder als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit verfügen.

Unternehmer können sich zur gemeinsamen Nutzung betriebs-
ärztlicher und sicherheitstechnischer Regelbetreuung zusammen-
schließen, soweit die Möglichkeiten zur Organisation im Betrieb 
nicht ausreichen.

Anlage 2  
(zu § 2 Absatz 3 DGUV Vorschrift 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung 
in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten

I.	 Allgemeines (Abschnitt I)

Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung nach 
Anlage  2 besteht aus der Grundbetreuung und dem betriebs-
spezifischen Teil der Betreuung. Grundbetreuung und betriebs-
spezifische Betreuung bilden zusammen die Gesamtbetreuung.

Der Unternehmer hat die Aufgaben der Betriebsärztinnen 
oder Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit ent-
sprechend den betrieblichen Erfordernissen unter Mitwirkung 
der betrieblichen Interessenvertretung unter Verweis auf §  9 
Absatz 3 Arbeitssicherheitsgesetz zu ermitteln, aufzuteilen und 
mit ihnen elektronisch oder schriftlich zu vereinbaren.

Maßgeblich für die Bemessung des Betreuungsumfangs der 
Grundbetreuung sind die gemäß Abschnitt  II für die Betriebe 
geltenden Einsatzzeiten.

Der Umfang des betriebsspezifischen Teils der Betreuung ge-
mäß Abschnitt  III ist vom Unternehmer zu ermitteln, regel-
mäßig sowie bei wesentlichen Änderungen zu überprüfen und 
erforderlichenfalls anzupassen.

Der Unternehmer hat sich durch eine Betriebsärztin oder einen 
Betriebsarzt sowie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der 
Festlegung der Grundbetreuung und des betriebsspezifischen 
Teils der Betreuung beraten zu lassen.

Die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist nicht 
auf die Einsatzzeiten der Grundbetreuung anzurechnen, son-
dern Bestandteil des betriebsspezifischen Teils der Betreuung.

Betriebsspezifische Beratungen zu speziellen Fachthemen kön-
nen auch durch Personen mit entsprechender Fachkompetenz 
erbracht werden, die nicht über eine Qualifikation als Be-
triebsärztin oder Betriebsarzt oder als Fachkraft für Arbeits-
sicherheit verfügen; die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt 
sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zu informieren. 
Beteiligungsrechte der Beschäftigten und der gewählten Mit-
bestimmungsorgane gemäß Betriebsverfassungsgesetz und Per- 
sonalvertretungsgesetzen bleiben unberührt.

Wegezeiten können nicht als Einsatzzeiten angerechnet werden.

Bei Verwendung von digitalen Informations- und Kommuni- 
kationstechnologien gilt der zulässige Höchstanteil jeweils für 
die Grundbetreuung und die betriebsspezifische Betreuung.

II.	 Grundbetreuung (Abschnitt II)

Die Grundbetreuung weist drei Betreuungsgruppen auf, für die je-
weils feste Einsatzzeiten als Summenwerte für die Betriebsärztin 
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5.	 Untersuchung nach Ereignissen
5.1	 Untersuchungen von Ereignissen, Ursachenanalysen und 

deren Auswertungen
5.2	 Ermitteln von Unfallschwerpunkten sowie Schwerpunkten 

arbeitsbedingter Erkrankungen
5.3	 Verbesserungsvorschläge

6.	 Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräf- 
ten, betrieblichen Interessenvertretungen, Beschäftigten

6.1	 Beratung zu Rechtsgrundlagen, Stand der Technik, Arbeits-
medizin, Hygiene und sonstigen arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen

6.2	 Beantwortung von Anfragen, Erfassen und Aufarbeiten 
von Hinweisen von Beschäftigten

6.3	 Verbreitung der Information im Unternehmen, einschließ-
lich Teambesprechungen

6.4	 Organisation externer Beratung zu speziellen Problemen 
bezogen auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

6.5	 Beratung zum Bedarf und Umfang betriebsspezifischer 
Betreuung

7.	 Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Melde-
pflichten

7.1	 Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen
7.2	 Unterstützung bei der Erfüllung von Meldepflichten gegen-

über den zuständigen Behörden und Unfallversicherungs-
trägern

7.3	 Dokumentation von Vorschlägen an den Arbeitgeber ein-
schließlich Angabe des jeweiligen Umsetzungsstandes

7.4	 Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und zur Inanspruch-
nahme der Einsatzzeiten

8.	 Mitwirken an betrieblichen Besprechungen
8.1	 Direkte persönliche Beratung von Arbeitgebern und deren 

Führungskräften
8.2	 Teilnahme an Dienstgesprächen des Arbeitgebers mit sei-

nen Führungskräften
8.3	 Teilnahme an Besprechungen der betrieblichen Beauf-

tragten entsprechend §§ 9, 10 und 11 Arbeitssicherheits-
gesetz, insbesondere am Arbeitsschutzausschuss

8.4	 Teilnahme an sonstigen Besprechungen, einschließlich Be- 
triebsversammlungen

9.	 Selbstorganisation
9.1	 Organisation der erforderlichen Fortbildung (Aktualisie-

rung und Erweiterung)
9.2	 Entwicklung und Nutzung von Wissensmanagement
9.3	 Nutzung des Erfahrungsaustauschs, insbesondere mit den  

Unfallversicherungsträgern und den zuständigen Behörden

III.	 Betriebsspezifische Betreuung (Abschnitt III)

Der Unternehmer muss ermitteln und prüfen, welche Leistun-
gen in der betriebsspezifischen Betreuung erforderlich sind und 
welcher Personalaufwand dafür benötigt wird. Dabei hat er sich 
von einer Betriebsärztin oder einem Betriebsarzt sowie einer 
Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten zu lassen.

Der Unternehmer hat auf der Grundlage des ermittelten Personal-
aufwandes die Betreuungsleistungen mit der Betriebsärztin oder 
dem Betriebsarzt sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit fest-
zulegen und elektronisch oder schriftlich zu vereinbaren.

oder den Betriebsarzt sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
gelten. Die Betriebe sind über ihre jeweilige Betriebsart den Be-
treuungsgruppen gemäß Abschnitt IV zugeordnet. Für die Grund-
betreuung ist je nach Zuordnung in eine der drei Gruppen folgen-
de Einsatzzeit in Stunden pro Beschäftigten und Jahr erforderlich:

Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Einsatzzeit (Stunden/
Jahr pro Beschäftigten)

2,5 1,5 0,5

Bei der Aufteilung der Zeiten auf die Betriebsärztin oder den 
Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist in der 
Grundbetreuung ein Mindestanteil von 20  Prozent für jeden 
dieser Leistungserbringer anzusetzen.

Die Grundbetreuung umfasst folgende Aufgabenfelder, deren 
Berücksichtigung in der Regel eine Begehung voraussetzt:

1.	 Unterstützung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
(Gefährdungsbeurteilung)

1.1.	 Unterstützung bei der Implementierung eines Gesamt-
konzeptes zur Gefährdungsbeurteilung

1.2.	 Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung

1.3.	 Beobachtung der gelebten Praxis und Auswertung der  
Gefährdungsbeurteilung

1.4.	 Unterstützung bei der Fortschreibung der Gefährdungs-
beurteilung

2.	 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeits-
gestaltung - Verhältnisprävention

2.1	 Unterstützung bei der Arbeitssystemgestaltung in Planung, 
Ausführung und Unterhaltung

2.2	 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention an be-
stehenden Arbeitssystemen und ihren Arbeitsbedingungen 
sowie bei deren Veränderungen

3.	 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeits-
gestaltung - Verhaltensprävention

3.1	 Unterstützung bei Unterweisungen, Betriebsanweisungen, 
Qualifizierungsmaßnahmen

3.2	 Motivieren zum sicherheits- und gesundheitsgerechten Ver- 
halten

3.3	 Information und Aufklärung
3.4	 Kollektive arbeitsmedizinische Beratung der Beschäftigten

4.	 Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organi-
sation und Integration in die Führungstätigkeit

4.1	 Integration von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
in die Aufbauorganisation und Berücksichtigung in be-
trieblichen Prozessen

4.2	 Integration von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
in die Unternehmensführung

4.3	 Beratung zu erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der 
Maßnahmen bezogen auf Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit

4.4	 Kommunikation und Information sichern
4.5	 Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb
4.6	 Organisation und Verbesserung betrieblicher Prozesse 

derart, dass die Maßnahmen bezogen auf Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit einen möglichst hohen Wirkungs-
grad erreichen.
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Die Beratung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Ge-
fährdungsbeurteilung) ist in der betriebsspezifischen Betreuung 
fortzuführen, soweit die Einsatzzeiten (Grundbetreuung) dafür 
nicht ausreichen oder wenn Gefährdungen aus für den Betriebs-
zweck untypischen Tätigkeiten ergänzend zu berücksichtigen sind.

Der Unternehmer hat bei der Ermittlung des Bedarfs an betriebs-
spezifischer Betreuung die unten aufgeführten Aufgabenfelder 
zu berücksichtigen. Er hat diese hinsichtlich ihrer Relevanz für 
die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung regel-
mäßig, insbesondere nach wesentlichen Änderungen, zu prüfen.

Die Aufgabenfelder für die betriebsspezifische Betreuung sind:

1.	 Regelmäßig vorliegende Anlässe der betriebsspezifischen 
Betreuung

1.1	 Gefährliche Arbeiten; Tätigkeiten, Arbeitsplätze und Arbeits-
stätten mit besonderen Gefährdungen

1.2	 Arbeitsorganisation und Gestaltung der Arbeit bei Vor-
handensein von besonderen Gefährdungen

1.3	 Besondere betriebsspezifische Anforderungen beim Perso- 
naleinsatz

2.	 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen 
und in der Organisation

2.1	 Beschaffung von grundlegend neuartigen Maschinen, Ge-
räten

2.2	 Grundlegende Veränderungen zur Errichtung neuer Arbeits-
plätze bzw. der Arbeitsplatzausstattung; Planung, Neuerrich- 
tung von Betriebsanlagen; Umbau, Neubaumaßnahmen

2.3	 Einführung neuer Stoffe bzw. Materialien
2.4	 Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Pro-

zesse; grundlegende Veränderung der Arbeitszeitgestaltung; 
Einführung neuer Arbeitsverfahren

2.5	 Spezifische Erfordernisse zur Schaffung einer geeigneten 
Organisation zur Durchführung der Maßnahmen zu Sicher-

heit und Gesundheit bei der Arbeit sowie der Integration in 
die Führungstätigkeit und zum Aufbau eines Systems der  
Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurtei- 
lung)

3.	 Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die be-
triebliche Situation

3.1	 Neue Vorschriften, die für den Betrieb umfangreiche Än-
derungen nach sich ziehen

3.2	 Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands 
der Technik, der Arbeitsmedizin, Hygiene oder sonstigen 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse

4.	 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Arbeitsmedizinische Vorsorge richtet sich nach der Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV).

5.	 Betriebliche Aktionen, Schwerpunktprogramme und Kam-
pagnen

5.1	 Abstimmungsbedarf bei Einführung oder Weiterentwick- 
lung eines freiwilligen Gesundheitsmanagements

5.2	 Schwerpunktprogramme und Kampagnen zu Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit

IV.	 Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgrup- 
pen (Abschnitt IV)

Die nachfolgende Tabelle weist die Zuordnung der Betriebe 
anhand des WZ-Schlüssels der jeweiligen Betriebsart zu den 
Betreuungsgruppen der Grundbetreuung nach Abschnitt II aus.

Auszug für die Unfallkasse Brandenburg aus der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ  2008). Eine voll-
ständige Liste mit den Angaben aller Unfallversicherungs-
träger wird bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) geführt.

WZ 2008 WZ 2008 - Bezeichnung 
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

A ABSCHNITT A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI
01.5 Gemischte Landwirtschaft X
02.1 Forstwirtschaft X

E
ABSCHNITT E - WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND AB-
FALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVER-
SCHMUTZUNGEN 

37 Abwasserentsorgung X
38.1 Sammlung von Abfällen X
38.21 Abfallbehandlung und -beseitigung X

G ABSCHNITT G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR 
VON KRAFTFAHRZEUGEN

46.3 Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren X
47.5 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und 

Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen)
X

H ABSCHNITT H - VERKEHR UND LAGEREI
50.1 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt X
50.3 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt X
50.4 Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt X
52.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr X
52.21.2 Betrieb von Verkehrswegen für Straßenfahrzeuge X
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WZ 2008 WZ 2008 - Bezeichnung 
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

52.22.1 Betrieb von Wasserstraßen X
52.22.2 Betrieb von Häfen X
52.23 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt X
I ABSCHNITT I - GASTGEWERBE
55.1 Hotels, Gasthöfe und Pensionen X
55.2 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten X
55.3 Campingplätze X
56.22 Sonstige Verpflegungseinrichtungen X
J ABSCHNITT J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION
62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie X

K ABSCHNITT K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VER-
SICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN

64.1 Zentralbanken und Kreditinstitute X
64.9 Sonstige Finanzierungsinstitutionen X

M
ABSCHNITT M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN,  
WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENST-
LEISTUNGEN 

71.1 Architektur- und Ingenieurbüros X
71.2 Technische, physikalische und chemische Untersuchung X
72.1 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-,  

Agrarwissenschaften und Medizin
X

72.2 Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften

X

74.9 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische  
Tätigkeiten a. n. g.

X

75 Veterinärwesen X

N ABSCHNITT N - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFT-
LICHEN DIENSTLEISTUNGEN 

78.1 Vermittlung von Arbeitskräften X
78.2 Befristete Überlassung von Arbeitskräften (gewerblich) X
78.3 Befristete Überlassung von Arbeitskräften (kaufm.-verw.) X
79.1 Reisebüros und Reiseveranstalter X
79.9 Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen X
81.1 Hausmeisterdienste X
81.29.9 Sonstige Reinigung a. n. g. X
82.3 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter X
82.99 Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und 

Privatpersonen a. n. g.
X

O ABSCHNITT O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; 
SOZIALVERSICHERUNG

84.1 Öffentliche Verwaltung X
84.21 Auswärtige Angelegenheiten X
84.22 Verteidigung X
84.23.1 Justizvollzugsanstalten X
84.23.2 Gerichte X
84.24 Öffentliche Sicherheit und Ordnung X
84.25 Feuerwehren1 X
P ABSCHNITT P - ERZIEHUNG UND UNTERRICHT
85.1 Kindertageseinrichtungen2 und Vorschulen X

1	 Die Zuordnung bezieht sich auf hauptamtlich tätige Personen, die im Feuerwehrdienst tätig sind, sofern nicht die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ als Spezial-
regelung anzuwenden ist.

2	 Bezeichnung „Kindertageseinrichtungen“ weicht von der Bezeichnung von 85.1. in Destatis ab.
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WZ 2008 WZ 2008 - Bezeichnung 
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

85.2 Grundschulen X
85.3 Weiterführende Schulen X
85.4 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht X
85.5 Sonstiger Unterricht X
Q ABSCHNITT Q - GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN
86.10.1 Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und  

Rehabilitationskliniken)
X

86.10.2 Hochschulkliniken X
86.10.3 Vorsorge- und Rehabilitationskliniken X
86.9 Gesundheitswesen a. n. g. X
87.1 Pflegeheime X
87.3 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime X
87.9 Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) X
88.10.1 Ambulante soziale Dienste X
88.10.2.1 Sonstige soziale Betreuung älterer Menschen und Menschen mit  

Behinderungen: Tagespflege
X

88.10.2.2 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen X
88.9 Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime) X
R ABSCHNITT R - KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG
90.01 Darstellende Kunst X
90.02 Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst X
90.04 Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen X
91.01 Bibliotheken und Archive X
91.02 Museen X
91.03 Betrieb von historischen Stätten und Gebäuden und ähnlichen  

Attraktionen
X

91.04 Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks X
92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen   X
93.1 Erbringung von Dienstleistungen des Sports   X
93.11.1 Schwimmbäder und -stadien X
93.11.2. Betrieb von Sportanlagen X
93.21 Vergnügungs- und Themenparks X

S ABSCHNITT S - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENST-
LEISTUNGEN

94.1 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen X
94.9 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenver-

tretungen und Vereinigungen a. n. g.
X

96.04 Saunas, Solarien, Bäder u. Ä. X

Anlage 3 
(zu § 2 Absatz 4 DGUV Vorschrift 2)

Alternative betriebsärztliche und sicherheitstechnische Be-
treuung in Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten

I.	 Allgemeines (Abschnitt I)

Bei der Anwendung der alternativen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung hat der Unternehmer zu Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb an Informa-
tions-, Motivations- und Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.

Der Unternehmer hat nach Abschluss der Informations- und 
Motivationsmaßnahmen auf Grundlage der Beurteilung der 

Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung), die soweit er-
forderlich unter Einschaltung einer Betriebsärztin oder eines 
Betriebsarztes sowie einer Fachkraft für Arbeitssicherheit mit 
branchenspezifischen Kenntnissen durchgeführt wird, Erforder-
nis und Ausmaß der anlassbezogenen Betreuung festzulegen.

II.	 Motivations-, Informations- und Fortbildungsmaßnah- 
men (Abschnitt II)

Die Motivations- und Informationsmaßnahmen umfassen:

-	 Motivation und branchenneutrale Information Präsenzmaß-
nahme mit Wirksamkeitskontrolle

-	 Umfang: 8 Lehreinheiten
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Branchenspezifische Informationen:

-	 Präsenzmaßnahme und/oder Selbstlernphase mit Wirksam-
keitskontrolle

-	 Umfang: 8 - 24 Lehreinheiten

Sie sind innerhalb von 2 Jahren zu absolvieren.

Im Anschluss daran hat der Unternehmer im Abstand von höchs-
tens 5 Jahren an von dem Unfallversicherungsträger durch-
geführten oder anerkannten Fortbildungsmaßnahmen teilzu-
nehmen; der Umfang beträgt mindestens 4 Lehreinheiten.

III.	 Anlassbezogene Betreuung (Abschnitt III)

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen An-
lässen durch eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt oder 
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenspezifischen 
Kenntnissen in Fragen der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes betreuen zu lassen.

Insbesondere bei folgenden Anlässen hat der Unternehmer zu 
prüfen, ob eine Betreuung durch die Betriebsärztin oder den 
Betriebsarzt, durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder 
durch beide erforderlich ist:

-	 Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,
-	 Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefähr- 

dungspotenzial zur Folge haben,
-	 grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,
-	 Einführung neuer Arbeitsverfahren,
-	 Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,
-	 Einführung neuer Arbeitsstoffe, die ein erhöhtes Gefähr- 

dungspotenzial zur Folge haben,
-	 Tätigkeit von Personen mit besonderem Schutzbedürfnis 

(insbesondere Schwangere, Stillende, Jugendliche, schwer-
behinderte Menschen),

-	 Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,
-	 Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und 

Gesundheitsgefahren bei der Arbeit,
-	 Erstellung von Notfall-, Hygiene-, Pandemie- und Alarm-

plänen,
-	 Erforderlichkeit der Durchführung sicherheitstechnischer 

Überprüfungen und Beurteilungen von Anlagen, Arbeits-
systemen und Arbeitsverfahren,

-	 grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und 
Schichtsystemen,

-	 Erforderlichkeit der Durchführung der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge,

-	 Gefährdungen durch Personen, die sich und andere ge-
fährden, insbesondere durch einen Rauschzustand oder ein 
aggressives Verhalten,

-	 Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung 
und Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen 
und der (Wieder-)Eingliederung von Rehabilitanden,

-	 Häufung gesundheitlicher Probleme,
-	 Auftreten posttraumatischer Belastungszustände,
-	 die Gefahr einer Pandemie,
-	 spezielle demographische Entwicklungen im Betrieb.

Anlassbezogene Beratungen zu speziellen Fachthemen können 
im Einzelfall auch durch Personen mit entsprechender Fach-
kompetenz erbracht werden, die nicht über eine Qualifikation 
als Betriebsärztin oder Betriebsarzt oder als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit verfügen.

IV.	 Schriftliche Nachweise (Abschnitt IV)

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten elektronischen 
oder schriftlichen Nachweise zur Einsichtnahme durch die zu-
ständigen Aufsichtsorgane vorzuhalten:

-	 Teilnahmenachweis an den Maßnahmen zur Motivation, 
Information sowie der Fortbildung,

-	 aktuelle Unterlagen über die im Betrieb durchgeführte Be- 
urteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurtei- 
lung),

-	 die Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift.

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen im Rahmen der 
alternativen Betreuungsform nicht, unterliegt er mit seinem 
Betrieb der Regelbetreuung nach §  2 Absatz  2 oder 3 dieser 
Unfallverhütungsvorschrift.

Anlage 4  
(zu § 2 Absatz 4 DGUV Vorschrift 2)

entfällt

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs- 
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt 
oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk ein-
getragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Termin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten an-

melden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der An-
tragsteller bzw. Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst 
bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch 
des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit 
die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt.
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Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach §  55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den 
Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
18.06.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Fürstenwalde/Spree

lfd.
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

2 Fürstenwalde/
Spree

Flur 32,  
Flurstück 337

Erholungs-
fläche, Erikaweg

3.880 1516, 
BV lfd. 
Nr. 2

4 Fürstenwalde/
Spree

Flur 43,  
Flurstück 482

Landwirt-
schaftsfläche, 
An der B 168

27 1516, 
BV lfd. 
Nr. 4

Fürstenwalde/
Spree

Flur 43,  
Flurstück 484

Landwirt-
schaftsfläche, 
An der B 168

1.518 1516, 
BV lfd. 
Nr. 4

Lfd. Nr. 2
Erholungsfläche Erikaweg

Verkehrswert:	 50.496,00 EUR

Lfd. Nr. 4
Landwirtschaftsfläche

Verkehrswert:	 2.008,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 26.08.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 33/24

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Mittwoch,
24.06.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Schöneiche (B)

Gemarkung Flur,  
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Schöneiche (B) Flur 4,  
Flurstück 72

Mozartstraße 23 754 3962
BV lfd.
Nr. 1

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Grundstück, bebaut mit einem voll unterkellerten 1 1/2-ge-
schossigen Einfamilienhaus
Postanschrift: Mozartstraße 23, 15566 Schöneiche bei Berlin

Verkehrswert:	 296.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 10.04.2025 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 16/25

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Zentraldienst der Polizei

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Frau Nicole Fielitz, Dienstausweisnummer 202399, 
Kartennummer 1522, Farbe grau, ausgestellt am 20.11.2019 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt.

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN
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Gläubigeraufrufe

Der Verein für Arbeitsförderung und berufliche Bildung e. V., 
Petkuser Hauptstraße 33, 15837 Baruth/Mark, ist zum 31. März 
2026 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger 
werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein 
bei nachstehend genannten Liquidatorinnen und Liquidatoren 
anzumelden:

Monika Nestler	 Barbara Nitzsche
Breite Straße 19/20	 Am Berg 2
14943 Luckenwalde	 14947 Nuthe-Urstromtal

Klaus-Bernhard Friedrich
Meisterweg 27
14943 Luckenwalde

Der Verein Konsens e. V., Dortustraße 65, 14467 Potsdam, ist 
am 22. Januar 2026 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und 
Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen 
den Verein bei nachstehend genannten Liquidatoren anzumelden:

Robert Mannsfeldt	 Ronny Schulz
Heinrich-von-Kleist Straße 25	 Lindenstraße 27
14482 Potsdam	 14467 Potsdam

Der Verein Lebensart & Sammellust e. V., Dorfaue 9, 15741 
Bestensee, ist am 16. Januar 2026 aufgelöst worden. Die Gläu-
bigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende An-
sprüche gegen den Verein bei nachstehend genannten Liquida-
torinnen und Liquidatoren anzumelden:

Björn Braune	 Dr. Katy Parnack
Friedenstraße 19 c	 Tornower Weg 4
15741 Bestensee	 15755 Teupitz

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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